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Förderprogramme des Kantons Graubünden 2017

Michael Casutt

Amt für Energie und Verkehr GR

Was ändert? 
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Förderung
Energieeffizienz

Teil- und 
Gesamtsanierungen

www.dasgebaeudeprogramm.ch

Gesamtsanierungs-
bonus GR

www.aev.gr.ch

Nutzungsgrad-
verbesserungen

Haustechnische
Anlagen

Neubauten
mit 

Vorbildcharakter

GEAK Plus

Förderprogramme Was ändert? 
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Teil- und 
Gesamtsanierungen

www.dasgebaeudeprogramm.ch

Gesamtsanierungsbonus 
GR

www.aev.gr.ch

Gebäudehülle

www.energie.gr.ch

- höhere Flächenbeiträge

- minimale Beitragshöhe reduziert

- GEAK-Plus ab CHF 10'000.-

Fördersumme notwendig

- Förderzusage vor Baubeginn

Gesamtsanierungsbonus

- neue Berechnungsmethode

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische Anlagen

www.energie.gr.ch

Haustechnische
Anlagen

- Thermische Solaranlagen und

Wärmepumpenboiler

- Holzheizungen *

- Wärmepumpen *

- Komfortlüftungsanlagen*

- Wärmeverbünde

- Anschlüsse an Fernwärmenetze *

- Einbau Wärmeverteilung *

www.aev.gr.ch

Holzheizungen

Wärmepumpenanlagen

Thermische Solaranlagen

Anschlüsse an Fernwärmenetze

Wärmeverbund ab 70 kW

Komfortlüftungsanlagenneu integriert

* Energetische Anforderungen an die Gebäudehülle 

(2 von 3 Hauptflächen) muss erfüllt sein.

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

Holzheizungen

- förderberechtigt ist der Ersatz von einer 

Oel, Gas- oder Elektroheizung

- Förderbeitrag bei Erstinstallation 

Wärmeverteilung

- Differenzierte Gesuchstellung:
- Stückholz- oder Pelletfeuerungen mit 

Tagesbehälter

- Automatische Holzheizungen bis 70 kW

- Automatische Holzheizungen ab 70 kW

- Qualitätsanforderungen: 
- bis 70 kW: Qualitätssiegel von Holzenergie CH 

und Leistungsgarantie von Energie Schweiz

- ab 70 kW: zusätzlich  QM Holz

Holzheizung

- Hauptheizung

- Bestehende Baute älter als 5 Jahre

- Anlage entspricht dem Stand der 

Technik

- Förderbeitrag für Erstinstallation 

Wärmeverteilung, wenn 

Elektroheizung ersetzt wird

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

- förderberechtigt ist der Ersatz von 

einer Oel, Gas- oder Elektroheizung

- Förderbeitrag bei Erstinstallation 

Wärmeverteilung

- Qualitätsanforderungen: 

- bis 15 kW: WP-System Modul,

darüber Wärmepumpen-Gütesiegel und die

Leistungsgarantie von Energie Schweiz 

- Förderberechtigung Luft-/Wasser-WP:
- Gebiete neu über Karte (SMA-Daten) definiert, 

da SIA-Norm 381/3 ausser Kraft

Wärmepumpenanlagen

- Hauptheizung

- Bestehende Baute älter als 5 Jahre

- Anlage entspricht dem Stand der 

Technik

- Förderbeitrag für Erstinstallation 

Wärmeverteilung, wenn 

Elektroheizung ersetzt wird

Wärmepumpenanlagen

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

- förderberechtigt ist Erstinstallation und 

Erweiterungen ab 2 kW Kollektor-

Nennleistung (= Mindestbeitrag)

- Förderung pro kW Kollektor-

Nennleistung (www.kollektorliste.ch)

- Qualitätsanforderungen: 

- Validierte Leistungsgarantie (VLG) von 

Swisssolar/Energie Schweiz 

Thermische Solaranlagen

- Bestehende Baute älter als 5 Jahre

- ab 4 m2 Absorberfläche = 

Mindestbeitrag

- Förderung pro m2 Absorberfläche

Thermische Solaranlagen

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

Anschlüsse an Fernwärmenetze

- Bestehende Baute älter als 5 Jahre

- Wärmeverbünde ab 70 kW

- Mindesten 75% mit erneuerbarer 

Energie abgedeckt

Anschlüsse an Fernwärmenetze

- förderberechtigt ist der Ersatz von einer 

Oel, Gas- oder Elektroheizung

- Förderbeitrag bei Erstinstallation 

Wärmeverteilung

- Keine Förderung bei Erweiterung von 

Wärmenetzen (Doppelförderung)

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

Wärmeverbund ab 70 kW

- Wärmeverbünde ab 70 kW

- Mindesten 75% mit erneuerbarer 

Energie abgedeckt

- Gefördert wird über die 

Energiebezugsfläche der 

anzuschliessenden, bestehenden 

Bauten (älter als 5 Jahre). 

- Neubauten werden nicht 

berücksichtigt.

Wärmeverbund ab 70 kW

- förderberechtigt ist der Neubau sowie 

die Erweiterung von Wärmenetzen und 

die dazugehörige Wärmeerzeugung.

- Ersatz der Wärmeerzeugung ist nicht 

förderberechtigt.

- Berücksichtigt werden die 

anzuschliessenden, bestehenden 

Bauten (älter als 5 Jahre), die mit Oel, 

Gas oder elektrisch beheizt werden.

Förderprogramme Was ändert? 
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Haustechnische
Anlagen

Komfortlüftungsanlagen

- Bestehende Baute älter als 5 Jahre

- gefördert wird über die 

Energiebezugsfläche.

- förderberechtigt sind bestehende 

Bauten (älter als 5 Jahre) mit 

Wohnnutzung

- gefördert wird pro Wohneinheit

- Ersatz von Komfortlüftungsanlagen 

wird nicht gefördert

Komfortlüftungsanlagen

Förderprogramme Was ändert? 
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Nutzungsgradverbesserung

- Gewerblich oder industrieller 

Prozess

- mind. 25% 

Nutzungsgradverbesserung 

aufgrund einer geplanten 

Sanierung

- Keine Änderung

Nutzungsgrad-
verbesserung

Nutzungsgradverbesserung

Förderprogramme Was ändert? 
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Was ändert? 

Neubauten und Ersatzneubauten 

mit Vorbildcharakter

- Neubau erfüllt nachweislich 

MINERGIE-P oder MINERGIE-A-

Standard

- Förderung pro 

Energiebezugsfläche (EBF)

Neubauten
mit Vorbildcharakter

Neubauten/Ersatzneubauten

mit Vorbildcharakter

- Neubau erfüllt nachweislich 

MINERGIE-P

- Förderbeitrag abhängig von der 

Gebäudekategorie nach SIA

Förderprogramme
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GEAK Plus

Was ändert?

GEAK Plus -

Gebäudeenergieausweis mit 

Beratungsbericht

- Förderung pro GEAK-Plus, 

basierend auf der 

Energiebezugsfläche

- Wie bisher

GEAK Plus -

Gebäudeenergieausweis mit 

Beratungsbericht

Förderprogramme
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Was ändert?

GEAK Plus

Gebäudehülle

Holzheizungen

Wärmepumpenanlagen

Thermische Solaranlagen

Anschlüsse an Fernwärmenetze

Wärmeverbund ab 70 kW

Komfortlüftungsanlagen

Nutzungsgradverbesserung

Neubauten mit Vorbildcharakter

www.energie.gr.ch

Steigerung Energieeffizienz und Reduktion CO2-Ausstoss

Förderprogramme
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AEV

Was ändert?Was ändert sonst noch?

Die Werkzeuge:
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www.energie.gr.ch

Amt für Energie und Verkehr

G
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Prüfung

AEV

Was ändert?Gesuch stellen und Abschluss melden
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Förderprogramme des Kantons Graubünden 2017

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Was ändert? 


